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Rententipps für Selbständige 
 

 

 

Versicherungspflicht  
 
Eine ganze Reihe von Personengruppen Selbständiger sind in der Rentenversiche-
rung versicherungspflichtig. Das gilt z. B. für Lehrer, Erzieher, Physiotherapeuten 
und Logopäden, die keinen mehr als geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer be-
schäftigen, Solo-Selbständige, die nur für einen Auftraggeber tätig werden, und 
Handwerker (nur zulassungspflichtiges Handwerk mit Eintragung in die Handwerks-
rolle Anlage A). In Zweifelsfällen sollte man bereits bei Aufnahme der Tätigkeit klä-
ren lassen, ob Versicherungspflicht besteht, da sonst hohe Beitragsnachforderungen 
drohen können. 
 
 

Altersrenteneintritt 
 
Es stehen insgesamt vier Altersrentenarten zur Verfügung. Bei der Ruhestandspla-
nung müssen Selbständige rechtzeitig genau prüfen, ob sie alle Zugangsvorausset-
zungen der von ihnen angestrebten Rentenart erfüllen, da freiwillige Beiträge zur 
Schließung von Versicherungslücken nur in sehr beschränktem Umfang nachgezahlt 
werden können.  
 
Für die Regelaltersrente muss das 67. Lebensjahr vollendet sein (aber Sonderrege-
lungen für vor 1964 geborene Versicherte). Es muss eine Wartezeit von 5 Jahren er-
füllt sein, auf die nur Beitragszeiten angerechnet werden. Die Altersrente für 
langjährig Versicherte gibt es ab Vollendung des 63. Lebensjahres. Für jeden Mo-
nat der vorzeitigen Inanspruchnahme vor Erreichen der Regelaltersgrenze entsteht 
ein Abschlag von 0,3 %. Erforderlich ist die Erfüllung einer Wartezeit von 35 Jahren, 
auf die alle rentenrechtlichen Zeiten, z. B. auch Schul- und Studienzeiten nach 
Vollendung des 17. Lebensjahres, angerechnet werden. Die Altersrente für beson-
ders langjährig Versicherte ist abschlagsfrei und kann mit Vollendung des 65. Le-
bensjahres bezogen werden (aber Sonderregelungen für vor 1964 geborene Versi-
cherte). Notwendig ist die Erfüllung einer Wartezeit von 45 Jahren, bei der nur 
ausgewählte rentenrechtliche Zeiten berücksichtigt werden. Daneben gibt es noch 
die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die bereits mit Vollendung des 
62. Lebensjahres beansprucht werden kann (aber Sonderregelungen für vor 1964 
geborene Versicherte), wenn die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist. 
 
Vorzeitige Altersrenten werden bis zu einem Hinzuverdienst von kalenderjährlich 
6.300,00 € als Vollrente gezahlt. Bei höherem Hinzuverdienst werden 40 % des über 
der Hinzuverdienstgrenze liegenden Betrages angerechnet. Dann wird nur eine Teil-
rente gezahlt („Flexirente“). 



Erwerbsminderung  
 
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente besteht, wenn die Leistungsfähigkeit unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes auf weniger als 6 Stun-
den/Tag gefallen ist. Die Wartezeit beträgt 5 Jahre. Zusätzlich müssen in den letz-
ten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Pflichtbeitragsmona-
te liegen. Für Berufsanfänger besteht im Fall der vollen Erwerbsminderung durch 
eine Sonderregelung jedoch meist schon nach 12 Pflichtbeitragsmonaten Versiche-
rungsschutz. Wichtig: Durch freiwillige Beitragszahlung kann grundsätzlich kein Er-
werbsminderungsrentenanspruch erworben oder erhalten werden! Selbständige, die 
keinen BU-Schutz bei privaten Versicherungsunternehmen erhalten und in der Ren-
tenversicherung nicht versicherungspflichtig sind, sollten deshalb in Erwägung zie-
hen, zur Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos die Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung zu beantragen. Das ist bis zu 5 Jahre nach Aufnahme der selb-
ständigen Tätigkeit möglich. 
 
 

Reha  
 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation erhalten u. a. Versicherte nach Erfül-
lung einer Wartezeit von 15 Jahren, auf die nur Beitragszeiten angerechnet wer-
den. Wichtig ist die Sicherung dieses Anspruchs insbesondere für privat krankenver-
sicherte Selbständige, da entsprechende Leistungen in der Regel durch die PKV 
nicht abgedeckt sind und selbst getragen werden müssten. 
 
 
 
Hinweis: Die Darstellung der Hinzuverdienstregelungen entspricht dem ab 01.07.2017 geltenden 
Recht. Bis dahin gelten noch andere Vorschriften. 
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